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SCHULORDNUNG DES ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUMS 

Liebe Schülerin, lieber Schüler! 
Da du unsere Schule besuchst, bist du Mitglied der Schulgemeinde des Albert-Ein-
stein-Gymnasiums. Immer wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenle-
ben und arbeiten, braucht man Regeln und Übereinkünfte, an die sich alle halten 
müssen. Manchmal ärgerst du dich vielleicht über diese Regeln, die dir sagen, was 
du alles nicht darfst, aber es gibt immer gute Gründe dafür. Auf diesem Informati-
onsblatt wollen wir dir die Regeln erklären. 

gez. C. Wörn, Schulleiter 

Außerhalb der Schule haben die Eltern die Verantwortung für euch und sagen euch, 
was ihr tun und lassen müsst, damit euch nichts passiert. Während der Schulzeit (also 
während des Unterrichts, der großen Pausen und der Mittagspause) wird diese Verant-
wortung auf die Schulleitung und die Lehrkräfte übertragen. Das bedeutet, dass wir 
euch vor Gefahren und Unfällen so gut wie möglich schützen müssen. Diese so ge-
nannte Aufsichtspflicht ist der Grund für folgende Regeln: 

• Der Aufenthalt schulfremder Personen im Schulgebäude ist nur mit Genehmigung 
der Schulleitung erlaubt. Der Besuch muss sich zuerst im Sekretariat anmelden. Ge-
nerell möchten wir nicht, dass euch Freunde*innen, die nicht Lernende unserer 
Schule sind, während der Schulzeit besuchen. Dafür gibt es in der Freizeit genug 
Gelegenheit. 

• Lernende der Jahrgangsstufen 5 - 10 dürfen das Schulgelände während der Schul-
zeit nicht verlassen. Falls ihr das doch tut und euch oder anderen etwas dabei pas-
siert, müssen eure Eltern für die Folgen geradestehen und eventuell viel Geld be-
zahlen. Nur in besonderen Fällen kann eine schriftliche Genehmigung eurer Eltern 
die Schule von der Aufsichtspflicht befreien. Wenn ihr vor Unterrichtsende gehen 
müsst, weil euch beispielsweise schlecht geworden ist, müsst ihr der Lehrkraft Be-
scheid sagen und dann ins Sekretariat gehen. Von dort müssen eure Eltern erst te-
lefonisch benachrichtigt werden. 

• In den Pausen dürft ihr euch nur auf dem festgelegten Pausenhof aufhalten. Das 
liegt daran, dass die Aufsicht führenden Lehrkräften, die für Ordnung sorgen sollen 
oder euch in Notfällen zur Verfügung stehen, nur ein bestimmtes Gebiet betreuen 
können. Die Grenzen des offiziellen Pausenhofs könnt ihr auf dem Schulplan sehen, 
der in der Klasse aushängt. 

Während der Schulzeit sollt ihr besondere Rücksicht aufeinander nehmen. Niemand 
sollte geschädigt (z. B. auch durch Schimpfworte!) oder gar verletzt werden. Daraus 
erklären sich die folgenden Regeln: 

• Gefährliche oder möglicherweise Lärm verursachende Gegenstände dürfen nicht 
mit in die Schule gebracht werden. Dazu zählen Gegenstände, die als Waffen be-
nutzt werden können, wie z. B. Messer, Spraydosen, Laserpointer oder Feuerzeuge 
etc. 

• Handy, Smartwatch, Kopfhörer, … dürfen auf dem Schulgelände nicht genutzt wer-
den. Diese Geräte müssen ausgeschaltet und in die dafür vorgesehene Handy-
tasche verschlossen weggepackt werden.  



8 

Nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft dürfen elektronische Geräte im Unter-
richt benutzt werden. 
Mit diesem Verbot wollen wir das soziale Miteinander in der Schule fördern und un-
ter anderem dafür sorgen, dass keine Bild-, Ton- oder Filmaufnahmen von anderen 
Personen ohne deren Einverständnis erstellt werden. 

• Das Mitbringen von wasserfesten Stiften (z. B. TippEx, Permanent-Edding, Lack-Stift, 
etc.) ist verboten. 
Mit diesem Verbot wollen wir dafür sorgen, dass keine Toiletten, Tische und Wände 
beschmiert werden. 

• Das Werfen mit Gegenständen, die andere verletzen können (z. B. Schneebälle), ist 
verboten. Wegen der Unfallgefahr sollt ihr im Schulgebäude auch nicht rennen. Für 
das Ballspielen (wegen der Unfallgefahr nur bei trockenem Wetter und nicht mit 
Leder- oder Plastikbällen) sind Plätze vorgesehen. 

• Alle Fahrzeuge dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen abgestellt werden. 
Für eure Fahrräder ist dies der Bereich der Fahrradständer, wobei jeweils der am 
nächsten gelegene benutzt werden sollte. Das Befahren des Schulgeländes ist ver-
boten. 

Natürlich müsst ihr nicht nur darauf achten, dass keine anderen Personen verletzt wer-
den. Wichtig ist es auch, dass ihr die Schule und alles, was dazu gehört, sorgsam be-
handelt. Alles Schuleigentum wird euch zur Verfügung gestellt, damit ihr hier unter guten 
Bedingungen arbeiten könnt. Bitte denkt daran, dass dies alles viel Geld kostet, und 
daher sollte sich jeder so verhalten, dass er nichts beschädigt. Auch das Bemalen von 
Tischen oder Wänden ist eine Beschädigung! Bezüglich des Schuleigentums gelten fol-
gende Regeln: 

• Beschädigungen aller Art müssen sofort an das Sekretariat gemeldet werden, damit 
wir für die Reparatur sorgen können. 

• Ist etwas mit Absicht oder grob fahrlässig beschädigt worden, so müssen der Verur-
sacher bzw. seine Eltern für den Schaden haften. Es sollte übrigens selbstverständ-
lich sein, dass man sich zu dem, was man getan hat, auch bekennt. Macht bitte 
auch eventuell eure Mitschüler auf ein falsches Verhalten aufmerksam. 

• Ausgeliehene Bücher sind sorgfältig zu behandeln: man darf nichts hineinschreiben 
und sie nicht verschmutzen. Alle Bücher müssen eingebunden werden. Wer ein 
Buch übermäßig beschädigt, muss der Schule den Preis bezahlen oder ein neues 
Buch kaufen. 

• In den Gebäuden und Außenanlagen wird von Lernenden ein Ordnungs- und Säu-
berungsdienst durchgeführt. Unabhängig davon seid ihr auch persönlich für Sau-
berkeit verantwortlich, solltet also selbstverständlich eure Abfälle in die Papierkörbe 
oder Abfalltonnen werfen etc. 

• Auch der Unterrichtsraum ist euch anvertraut. Wände, Tische und Stühle dürfen 
nicht bemalt oder in anderer Weise beschädigt werden. Nach jedem Unterricht 
muss der Raum in einem ordentlichen Zustand verlassen werden. Die Tafel sollte 
sauber, die Stühle an den Tisch heran- oder hochgestellt, die Fenster geschlossen 
und das Licht ausgeschaltet sein. In den Unterrichtsräumen muss der jeweilige Ord-
nungsdienst der Lerngruppe fegen. 

• Das Anbringen von Aushängen, Plakaten, Mitteilungen etc. muss genehmigt wer-
den. Im Sekretariat kann man sich hierzu Stempel und Unterschrift holen. Das SV-
Brett hat die SV entsprechend in ihrer Verantwortung. 
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• Da die Fenster im Gebäude C leicht ausgehängt werden können, dürfen sie nur von 
Lehrkräften oder bei Alarm ganz geöffnet werden. Im Normalfall werden sie nur ge-
kippt. 

• Während des Unterrichts darf nur gegessen und getrunken werden, wenn es eure 
Lehrkraft erlaubt. 

Wie oben schon gesagt, sind wir für eure Gesundheit verantwortlich. Dazu zählt beson-
ders, dass wir euch vor schädlichen Stoffen schützen müssen, deren Gefährlichkeit ihr 
vielleicht noch nicht erkennt: 

• Das Rauchen ist wie an allen anderen hessischen Schulen verboten. 
• Das Mitbringen und Trinken von Alkohol ist natürlich in der Schule verboten. Aus-

nahmeregelungen kann es nur für Schulfeste von der Schulleitung geben. 
• Besitz oder Gebrauch von illegalen Drogen ist selbstverständlich verboten und hat 

schwerwiegende Folgen, z. B. Schulverweis und/oder Anzeige bei der Polizei. 

Die Unterrichtsstunden sind meistens recht anstrengend, da man sich konzentrieren 
muss. Daher ist es wichtig, dass man in den großen Pausen an die frische Luft geht, um 
Sauerstoff zu tanken und sich frei zu bewegen, auch wenn es vielleicht kalt ist! Daher 
müssen wir dafür sorgen, dass ihr in den Pausen nach draußen geht, und zwar möglichst 
schnell. Dafür gibt es diese Regeln: 

• In der großen Pause müsst ihr das Gebäude zügig verlassen. Bei Raumwechsel dürft 
ihr eure Schultaschen vor dem neuen Raum abstellen, aber nur in den ersten fünf 
Minuten der großen Pausen. 

• Wer während des Unterrichts auf die Toilette muss, holt sich bei der Lehrkraft den 
Schlüssel. Während der Pause kann man auf die Toiletten im Erdgeschoss des Ge-
bäudes C gehen. 

• Regenpausen werden über Lautsprecher angesagt. Dann dürft bzw. müsst ihr euch 
innerhalb des Schulgebäudes (ausgenommen Cafeteria) aufhalten (ohne Lehr-
kräfte allerdings nicht in den Fachräumen), denn draußen ist dann keine Aufsicht 
mehr. 

• In der Cafeteria dürft ihr euch vor Schulbeginn aufhalten. In den Pausen dürft ihr in 
der Cafeteria einkaufen, euch dort aber nicht aufhalten. In der Mittagspause sind 
eure Aufenthaltsbereiche der ausgewiesene Pausenhof, der Klassenraum oder die 
Cafeteria. Die Cafeteria aber nur solange wie ihr das Mittagessen einnehmt, das ihr 
in der Cafeteria gekauft habt. 

 
Auf Beschluss der Schulkonferenz  gez. Claus Wörn 
Maintal, den 03.06.2025  OStD, Schulleiter 

 
 
 
Anleitung zum Einbinden  
der Schulbücher.  
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